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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Angela Merkel a été reçue à Berne le 3 septembre pour une visite officielle. A cette
occasion, la chancelière fédérale allemande a pu s'entretenir avec les conseillers
fédéraux Sommaruga, Schneider-Ammann, Leuthard et Burkhalter à propos de la
politique européenne, de la voie bilatérale unissant la Suisse à l'UE et des défis que
soulève actuellement la pression migratoire. Lors des discussions ont également été
évoquées certaines problématiques relatives aux crises affectant le sud et l'est de
l'Europe, ainsi que des questions politiques en lien avec le climat, l'énergie et les
transports. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 03.09.2015
AUDREY BOVEY

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Mit einem im September 2014 eingereichten Postulat zur Kapazitätsplanung bei
Kehrichtverbrennungsanlagen mit Abwärmenutzung wollte Nationalrat Killer (svp, AG)
den Bundesrat beauftragen in einem Bericht darzulegen, wie im Hinblick auf die
zurückgehenden brennbaren Abfallmengen eine Kapazitätsplanung im Sinne der
Energieeffizienz geschaffen werden kann. Der Bundesrat beantragte im November 2014
die Ablehnung des Postulates, da die Abfallmengen stabil und nicht rückläufig seien und
sich die rollende Kapazitätsplanung der Kantone bewähre. Im Juni 2016 nahm der
Nationalrat das Postulat mit 128 zu 58 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, dabei erfuhr das
Anliegen die geschlossene Unterstützung der Fraktionen von Grünen, SP, SVP und BDP,
während die Fraktionen von FDP, CVP und GLP dem Bundesrat folgten. 2

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
NIKLAUS BIERI

In seinem Bericht zum Postulat Killer (svp, AG) bezüglich der Kapazitätsplanung bei
Kehrichtverbrennungsanlagen zeigte der Bundesrat auf, was er schon im November
2014 in seiner Stellungnahme festgehalten hatte: Es bestehe kein Handlungsbedarf, weil
die Abfallmengen stabil seien und eine Abnahme erst langfristig zu erwarten sei. Die
Planung der Kehrichtverbrennungsanlagen und ihrer Kapazitäten sei zudem Sache der
Kantone. 3

BERICHT
DATUM: 15.11.2017
NIKLAUS BIERI

Energiepolitik

Lors de la session d'été, le Conseil national a abordé les divergences avec le Conseil des
Etats dans la loi sur l'énergie. Suivant la majorité de sa Ceate, le National a supprimé
l'obligation d'installer un décompte individuel de chauffage dans les bâtiments anciens
ainsi que la demande d'octroi de concession pour les chauffages électriques fixes,
estimant que cette dernière mesure devait rester de la compétence des cantons. Une
proposition de minorité, demandant la création d'un fonds pour promouvoir les petites
centrales hydroélectriques, fut rejetée. Une faible majorité de la Ceate (13 voix contre
12) a proposé de retirer le projet de taxe écologique de la loi, mais de le traiter sous la
forme d'un arrêté fédéral séparé.
Au Conseil des Etats, les députés ont procédé à l'élimination des dernières divergences
concernant la loi sur l'énergie. La Ceate s'est ralliée au National pour trois divergences
sur quatre. L'ultime désaccord concernait le décompte individuel des coûts de
chauffage pour les bâtiments anciens. La majorité de la Ceate proposa d'installer le
décompte individuel de chauffage également dans les bâtiments existants, mais d'en
dispenser les bâtiments disposant de bonnes caractéristiques énergétiques. Les
députés n'ont pas suivi cette proposition, ils se sont ralliés au National par 25 voix
contre 12. Dans le vote final, la loi sur l'énergie a été approuvée à l’unanimité au
Conseil des Etats et par 148 voix contre 7 au Conseil national. A la grande Chambre, les
écologistes se sont abstenus, estimant que la loi ne satisfaisait pas à des besoins
énergétiques durables. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.07.1998
LAURE DUPRAZ
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Le programme national d’assainissement des bâtiments a rencontré un franc succès
auprès de la population. En 2010, la Confédération et les cantons ont reçu près de
30'000 demandes de subventions, soit le double de ce qu’ils avaient prévu. Les
quelque 26'000 demandes qui ont été acceptées ont occasionné un coût de 204
millions de francs, dépassant ainsi les 133 millions de francs disponibles par an. Par
conséquent, une partie des subventions prévues pour 2011 a dû être entamée. En outre,
le comité du programme a décidé d’adapter les critères d’octroi des aides financières.
A partir d’avril 2012, le montant minimal de subvention sera porté de 1000 à 3000
francs, alors que le coup de pouce destiné à remplacer les fenêtres diminuera de 70 à
40 francs par mètre carré. Dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2, les deux
chambres fédérales ont décidé d’augmenter le montant maximal destiné à la rénovation
énergétique des bâtiments, dont les moyens financiers proviennent de la taxe CO2 sur
les combustibles, de 200 à 300 millions de francs. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2011
LAURENT BERNHARD

Netz und Vertrieb

Eine Motion Vitali (fdp, LU) strebte mit der Anpassung von Eichfristen bei Messmitteln
einen „Bürokratieabbau“ an: Aufgrund neuer Technologien sei es heute wesentlich
seltener notwendig, Messinstrumente zu eichen, als es gesetzlich vorgegeben sei. Mit
einer Vergrösserung der Eichintervalle könnten auch Kosten gesenkt werden. Nachdem
der Nationalrat die Motion im Dezember 2016 stillschweigend angenommen und die
WAK-SR ihrem Rat einstimmig empfohlen hatte, die Motion anzunehmen, gab es im
September 2017 auch im Ständerat keine Wortmeldungen und Gegenanträge. 6

MOTION
DATUM: 18.09.2017
NIKLAUS BIERI

Wasserkraft

Le projet d’élargissement de la centrale hydroélectrique du Grimsel-Ouest (BE) a été
abandonné: les Forces motrices d’Oberhasli (KWO) ont annoncé qu’elles renonçaient à
l’élargissement du Grimsel-Ouest pour des raisons économiques. Elles se
concentreront à l’avenir sur la modernisation des installations existantes. L’association
du Grimsel, qui avait combattu le projet depuis des années, s’est déclarée réjouie et
soulagée de cette décision. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1999
LAURE DUPRAZ

Eine im Oktober 2016 eingereichte Standesinitiative des Kantons Bern verlangte, dass
zukünftig Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von nationalem Interesse
in Moorlandschaften gebaut werden können. Dafür ist eine Ergänzung von Artikel 78
Absatz 5 BV nötig, welcher im Zuge der Rothenthurm-Initiative 1987 in die BV
aufgenommen worden war. Auslöser für die Standesinitiative war eine Debatte rund um
den Ausbau des Grimselstaudamms (BE) gewesen. Das Berner Verwaltungsgericht war
im Dezember 2015 auf eine im März 2013 eingereichte Beschwerde eingegangen und
hatte das Schutzgebiet des Moors bis hinunter auf die heutige Seespiegelhöhe
vergrössert. Mit der Standesinitiative sollte nun trotz der damaligen
Schutzgebieterweiterung eine Erhöhung der Staumauer um 23 Meter ermöglicht
werden, wodurch das Wasservolumen um 75% vergrössert würde. Nirgends in der
Schweiz könne auf so einfache Art und Weise die Energiestrategie 2050 des Bundes
umgesetzt werden, die vor allem auf den Ausbau der Wasserkraft setzt, so die
Argumentation des Kantons Bern. Im Frühling 2017 revidierte das Bundesgericht jedoch
den Entscheid des Berner Verwaltungsgerichts und hob die Erweiterung des
Schutzgebietes auf. Ein Ausbau der Staumauer wurde so wieder möglich gemacht. Die
zuständige UREK-SR lehnte die Standesinitiative in der Folge einstimmig ab, da mit dem
Bundesgerichtsentscheid der Hauptzweck der Initiative, den Ausbau des
Grimselkraftwerkes zu ermöglichen, dahingefallen sei. Gleichzeitig betonte sie die
Wichtigkeit der Schutzmassnahmen für Moore sowie deren Erhalt, der in Zukunft sogar
noch weitere Schutzmassnahmen nötig machen werde. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.11.2017
MARCO ACKERMANN
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Erdöl und Erdgas

Au sujet des modalités de compensation des émissions de CO2 au cas où des centrales
thermiques à combustibles fossiles seraient construites, le Conseil national a créé, lors
de la session d’automne, une différence par rapport au Conseil des Etats dans le cadre
de la révision de la loi sur le CO2. Une majorité des sénateurs avaient exigé qu’au moins
70% des émissions soient compensées en Suisse. A la demande d'une minorité
composée de membres des groupes de l’UDC et du PLR, la chambre du peuple s’est
prononcée, par 94 voix contre 92, en faveur d’un taux de 50%. Sur proposition de sa
commission, le Conseil national a en outre introduit une clause permettant au
gouvernement d’abaisser ce taux à 20% si des centrales nucléaires devaient être
débranchées du réseau avant 2020 et que leur absence mettait en péril la sécurité
d'approvisionnement en électricité. La nouvelle donne en matière de politique
énergétique a pesé sur la décision des conseilleurs nationaux d’assouplir ces
dispositions. En décembre, le Conseil des Etats a décidé de se rallier à la position du
Conseil national. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2011
LAURENT BERNHARD

Nachdem sich der Bundesrat in Erfüllung des Postulats Trede (gp, BE) im Frühjahr 2017
gegen die Förderung von Erdgas mithilfe der Frackingmethode in der Schweiz
ausgesprochen hatte, entbrannte Ende Oktober 2017 anlässlich der Berichtsdiskussion
zwischen den Parlamentarierinnen und Parlamentariern der UREK-NR ein kleiner
Disput. Auf der einen Seite verlangten die Grünen ein grundsätzliches Verbot von
Erdgasförderung mittels der Frackingmethode in der Schweiz, weil diese eine Gefahr
für die Umwelt darstelle und die Verwendung von Erdgas zugleich der Förderung
erneuerbarer Energien im Sinne der Energiestrategie 2050 widerspreche. Auf der
anderen Seite plädierten die Grünliberalen zusammen mit der FDP und der CVP gegen
ein allgemeines Verbot von Fracking, da Erdgas den fossilen Energieträger mit der
besten Ökobilanz darstelle und sich auch als Reserveenergiequelle eigne. Zudem
argumentierten die Gegner eines Verbots auch damit, dass der Abbau von Rohstoffen in
der Hoheit der Kantone liege und sich der Bund nicht einzumischen habe. Gemäss dem
Tages-Anzeiger, der sich auf Aussagen von Fachleuten stützte, würden die
Erdgasvorkommen in der Schweiz gut 60 Jahre lang für die Deckung des totalen
inländischen Erdgasverbrauchs ausreichen.
Aufgenommen hatten dieses Thema auf kantonaler Ebene etwa die Kantone Appenzell-
Innerrhoden und Waadt. In Appenzell-Innerrhoden wurde nach einer hitzigen Debatte
das Fracking für Geothermie-Projekte, also für die Gewinnung von Erdwärme, an der
Landsgemeinde 2018 gutgeheissen. Im Kanton Waadt wollten die Grünen mit einer
kantonalen Volksinitiative die Förderung von Erdgas mittels der Frackingmethode
verbieten. Darauf reagierte der Regierungsrat mit dem Vorschlag, nur die Methode zu
verbieten, nicht aber die Förderung fossiler Brennstoffe, da in Zukunft womöglich neue
Technologien entstehen werden, die weniger Gefahren für die Umwelt mit sich
bringen. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.10.2017
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Stillschweigend überwies die Grosse Kammer ein Postulat Darbellay (cvp, VS), das eine
Eignungsprüfung der Bahn- und Autobahninfrastruktur zur Installation von
Photovoltaikanlagen wünscht. 11

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
SUZANNE SCHÄR

Die im Juni von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats
(UREK-NR) eingereichte Motion Elektromobilität (Masterplan für eine sinnvolle
Entwicklung) beauftragt den Bundesrat, einen Masterplan für die beschleunigte
Marktdurchdringung des elektrisch motorisierten Individualverkehrs zu erarbeiten.
Dabei soll das Augenmerk vor allem auf die Bedarfsplanung, die Grundlagenforschung
und die Vorbildfunktion des Bundes gelegt werden. Die Regierung soll weiter
Möglichkeiten zur Deckung des Strombedarfs des Mobilitätssektors gemäss
Energiestrategie 2050 aufzeigen und wo notwendig Pilotprojekte lancieren. Der
Bundesrat begrüsste das Vorhaben, da es seine diesbezüglichen Bestrebungen politisch
besser abstütze. National- und Ständerat nahmen den Vorstoss an. 12

MOTION
DATUM: 13.12.2012
NIKLAUS BIERI
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Die KVF-NR forderte den Bundesrat mit einem Postulat auf, die Voraussetzungen für
ein Schnellladenetz für Elektroautos auf Nationalstrassen zu prüfen. Der Bundesrat
empfahl die Annahme des Postulates und wollte die Abklärungen bezüglich eines
Schnellladenetzes mit dem Bericht zur Motion der UREK-NR betreffend die
Elektromobilität abstimmen. Der Nationalrat nahm das Postulat am 12. März 2015
stillschweigend an. Im Juni 2017 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht zu den
Voraussetzungen für ein Schnellladenetz auf den Nationalstrassen. Der Bundesrat wies
darin auf die vom Astra bereits 2015 publizierten Empfehlungen bezüglich der
Standards von Schnellladestationen hin, die von privaten Anbietern umgesetzt und bei
der Vergabe von Raststättenkonzessionen Verwendung finden würden. 13

POSTULAT
DATUM: 28.06.2017
NIKLAUS BIERI

Eisenbahn

Les CFF n’auront pas besoin de rembourser à la Confédération deux prêts d’un
montant total de CHF 1,9 milliards. Le Conseil fédéral a renoncé à leur
remboursement pour leur permettre de constituer des provisions dans le domaine de
l’énergie et pour la compensation du renchérissement versée aux anciens rentiers. 14

ANDERES
DATUM: 29.06.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Wie eine Vielzahl anderer Vorstösse verlangte eine parlamentarische Initiative
Lachenmeier-Thüring (gp, BS) verstärkte Anstrengungen zur energetischen
Gebäudesanierung. Um vermehrte Anreize zu schaffen, welche Hauseigentümer zur
Sanierung ihrer Liegenschaft bewegen würden, wollte der Vorstoss die Beteiligung der
Vermieter an den Energiemehrkosten bei schlecht isolierten Mietwohnungen und
damit eine Änderung des Mietrechts. Da die anfallenden Kosten zwischen Mieter und
Vermieter aufgeteilt würden, bestünde noch immer ein Anreiz zum vernünftigen
Heizverhalten auf Seiten der Mieter. Der Nationalrat entschloss sich jedoch mit
deutlicher Mehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Er folgte dabei der Mehrheit
der Kommission, welche darauf hinwies, dass sich der Nachweis der
Energiemehrkosten in der Praxis als äusserst schwierig gestalten würde. Des Weiteren
wies die Kommission auf die per Januar 2008 in Kraft getretene Revision der
Verordnung über Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) hin,
welche für den Vermieter bereits Anreize zur energetischen Gebäudesanierung
geschaffen habe, indem die Kosten solcher Verbesserungen als wertvermehrende
Investitionen dem Mieter übertragen werden können. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

À la suite du Conseil national, le Conseil des Etats a adopté la motion de la CEATE-CN
demandant l’introduction dans le droit du bail du principe selon lequel les
améliorations écologiques constituent des prestations supplémentaires, c’est-à-dire
excédant le simple maintien en état de la chose louée. Afin de prévenir les abus
possibles, on introduira également une liste des mesures considérées comme des
améliorations écologiques. Il s’agit d’inciter les propriétaires à mettre en œuvre des
mesures d’économie d’énergie en leur permettant d’en reporter le coût sur les loyers.
Le Conseil des Etats ayant, sur proposition de sa commission, procédé à une
modification formelle du texte de la motion CEATE-CN, celle-ci est retournée au
Conseil national où elle a été approuvée sans discussion. 16

MOTION
DATUM: 11.06.2007
NICOLAS FREYMOND

Im September reichte die Schweizerische Gesellschaft zur Förderung des Bausparens
die Volksinitiative „für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst
genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und
Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)“ mit 142'000 Unterschriften ein. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.09.2008
HANS HIRTER
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Gegen den Widerstand der Linken stimmte der Nationalrat der Abschaffung der so
genannten Dumont-Praxis zu. Auslöser war eine parlamentarische Initiative Müller (fdp,
AG) aus dem Jahr 2004 gewesen, welcher die Wirtschaftskommissionen beider Räte
Folge gegeben hatten. Diese Dumont-Praxis geht auf ein Bundesgerichtsurteil von 1973
zurück und schreibt vor, dass Käufer von vernachlässigten Liegenschaften die
Renovationsarbeiten während der ersten fünf Jahre nicht als Unterhaltsaufwand vom
steuerpflichtigen Einkommen abziehen dürfen. Während Müller noch eine Reduktion
der Frist auf zwei Jahre verlangt hatte, beantragte die WAK-NR eine gänzliche
Aufhebung der Bestimmungen auf Bundesebene. Den Kantonen sollte es frei gestellt
sein, ob sie die Dumont-Praxis weiter führen wollen. Der Bundesrat opponierte in
seiner Stellungnahme gegen diese Wahlfreiheit der Kantone, da sie die Bestrebungen
der Steuerharmonisierung unterlaufe. Die WAK übernahm dieses Argument und
beantragte, die Dumont-Praxis ganz abzuschaffen. Wohnbaupolitisch spreche
insbesondere dafür, dass nötige Renovierungsarbeiten und energiepolitische
Sanierungen nicht aus Steuergründen hinaus gezögert würden. Gegen den Widerstand
der SP und der GP, die darin primär ein Steueroptimierungsinstrument für Reiche
sahen, stimmte der Nationalrat dieser Aufhebung mit 127 zu 56 Stimmen zu. In der
Schlussabstimmung sprachen sich auch die Grünen für die Aufhebung aus, da sie
schliesslich den Aspekt der Erleichterung von Renovationen mit dem Ziel der
Verbesserung der Energieeffizienz höher bewerteten als die von ihnen ursprünglich
bekämpften steuerpolitischen Auswirkungen. Der Ständerat schloss sich diesem
Entscheid einstimmig bei drei Enthaltungen an. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Im Vergleich zu der im Vorjahr eingereichten Bauspar-Initiative der Schweizerischen
Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) geht die HEV-Initiative („Eigene vier
Wände dank Bausparen“) inhaltlich weniger weit. Während sich letztere auf die
steuerliche Befreiung von Bauspareinlagen beim erstmaligen Erwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum beschränkt, erwähnt die SGFB-Initiative zusätzlich
Steuerprivilegierung bei energetischen Sanierungen für selbst genutztes
Wohneigentum. Hingegen spricht die Initiative des SGFB von einer fakultativen
Einführung in den Kantonen, während die HEV-Initiative eine verbindliche bundesweite
Regelung erreichen will. Im September beantragte der Bundesrat dem Parlament in
seiner Botschaft, beide Volksinitiativen ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Mit den
bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten aus der beruflichen und privaten Vorsorge
werde dem Verfassungsauftrag zur Wohneigentumsförderung im Steuerrecht bereits
ausreichend Rechnung getragen und darüber hinaus stünden solche steuerlichen
Begünstigungen auch im Widerspruch zu Bemühungen, das Steuerrecht zu
vereinfachen. Ein zusätzlicher Kontrollaufwand befürchtete der Bundesrat
insbesondere bei dem in der SGFB-Initiative geforderten Energie-Bausparen. Zudem
würden sich die Forderungen beider Initiativen bei bestehendem progressivem
Steuersystem besonders positiv für Personen mit hohem Einkommen auswirken, welche
sich auch ohne solche Anreize Wohneigentum leisten können. Besonders
problematisch erachtete der Bundesrat auch die Forderung des SGFB, die Einführung
solcher Bestimmungen den Kantonen zu überlassen, da dies dem
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Steuerharmonisierung widerspräche. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.09.2009
MARLÈNE GERBER

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB
und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2012
MARLÈNE GERBER
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Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20

Anfang Januar 2017 beriet die WAK-SR zwei Standesinitiativen der Kantone Aargau
(08.331) und Graubünden (09.304) zur Förderung der Energiesanierung in älteren
Bauten durch Schaffung weiterer fiskalischer Anreize. Einstimmig stellte sich die
Kommission dagegen, den Anliegen Folge zu geben. Solche Massnahmen seien während
den Beratungen zur Energiestrategie 2050 intensiv diskutiert und zum Teil beschlossen
worden. So könnten energetische Sanierungen in bis zu zwei nachfolgenden
Steuerjahren neu als Unterhaltskosten abgezogen werden. Zeitgleich stellte sich die
Kommission ebenfalls einstimmig gegen zwei Motionen – ein Anliegen der RL-Fraktion
und ein Anliegen ihrer Schwesterkommission – mit inhaltlich ähnlichen Forderungen.
Beide waren bereits vor den Beratungen zur Energiestrategie vom Nationalrat
angenommen worden. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Neben drei weiteren, thematisch verwandten Anliegen – namentlich zwei
Standesinitiativen und einer Motion der WAK-NR – befasste sich die WAK-SR im Januar
2017 mit einer Motion der RL-Fraktion, welche die teilweise und zeitlich beschränkte
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung im Falle energetischer Sanierungen
verlangt. Das im 2009 eingereichte Anliegen war vor den Beratungen zur
Energiestrategie im Sommer 2011 bereits vom Nationalrat angenommen worden. Der
Bundesrat hatte sich, mit Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts,
wonach der Eigenmietwert nicht tiefer als 60% einer vergleichbaren Marktmiete
ausfallen darf, da eine Gleichbehandlung zwischen Mieterschaft und Eigentümern bei
Unterschreitung dieses Grenzwertes nicht mehr länger gegeben wäre,
dagegengestemmt. Eine teilweise Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung würde
dazu führen, dass Letztere gegenüber der Mieterschaft übermässig begünstigt würden.
Aus anderen Gründen empfahl nun die ständerätliche Wirtschaftskommission die
Ablehnung des Anliegens: Die WAK-SR beschloss, einstimmig bei einer Enthaltung, die
Einreichung einer parlamentarischen Initiative mit der Forderung nach der generellen
Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für den Erstwohnsitz (17.400). Aufgrund
dessen und in Anbetracht der im Rahmen der Energiestrategie 2050 bereits
beschlossenen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten im Falle energetischer Sanierungen
empfahl die Kommission der Kantonskammer die Motion einstimmig zur Ablehnung. 22

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER
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Zeitgleich mit Beschluss seiner ablehnenden Haltung gegenüber zwei Standesinitiativen
mit ähnlichen Forderungen empfahl die WAK-SR ihrem zweitberatenden Rat im Januar
2017 einstimmig die Ablehnung einer Motion der WAK-NR aus dem Jahr 2009, welche
den Steuerabzug für energetische Sanierungen älterer Bauten über mehrere Jahre
erlauben wollte. Mit im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossenen Änderungen
dürften durch energetische Sanierungen verursachte Kosten nun in zwei aufeinander
folgenden Jahren steuerlich abgezogen werden. Die Fraktionsmotion geht zurück auf
eine gleichlautende Motion Leutenegger (fdp, ZH) aus dem Jahr 2007, die in einen
Prüfungsauftrag umgewandelt worden war, womit sich die WAK-NR nicht zufrieden
gezeigt hatte. Im Sommer 2009 war der Nationalrat seiner Kommission gefolgt und
hatte als Erstrat die Annahme der Motion beschlossen. 23

MOTION
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Le Conseil national décide, sans discussion, de ne pas donner suite à l'initiative
cantonale relative à l'assainissement énergétique des vieux immeubles par des
incitations fiscales. Tout comme l'initiative cantonale grisone (09.304), elle est donc
liquidée. La chambre du peuple a suivi la proposition de la CER-CN qui, sans
opposition, recommandait de ne pas y donner suite. Cette décision confirme
également la position du Conseil des Etats, chambre prioritaire, qui a également rejeté
les motions (09.3142) et (09.3354). 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
DIANE PORCELLANA

Umweltschutz

Naturschutz

Au printemps, le DETEC a ouvert une procédure de consultation relative au protocole
«Energie». Ce protocole additionnel à la Convention alpine vise à mettre en oeuvre des
formes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie qui respectent la
nature et le paysage et à promouvoir des mesures pour économiser l'énergie. Le
protocole a été mis au point par un groupe de travail international, et le Comité
permanent de la Convention alpine a accepté en début d'année qu'il soit mis en
consultations nationales. Comme le droit suisse en matière d'énergie est conforme aux
buts et intentions du protocole, sa signature et ratification n'entraîneront pas
d'obligations supplémentaires pour la Suisse, ni d'adaptation du droit national. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.04.1998
LAURE DUPRAZ

Luftreinhaltung

Le groupe libéral-radical appelle, par le biais d'une motion, à une réduction de la
charge administrative dans les lois sur le CO2 et sur l'énergie. Il confie comme
mission, à l'OFEV et à l'OFEN, l'harmonisation et la simplification de la mise en œuvre
des outils permettant aux entreprises d'échapper à la taxe sur le CO2 et au supplément
réseau. Le Conseil fédéral devra éliminer les écarts dus aux différences entre les
périmètres systèmes et entre les modalités détaillées de mise en œuvre des deux lois.
Actuellement, les entreprises peuvent éviter d'être taxées en mobilisant trois
instruments (les droits d'émission et les deux types de conventions d'objectifs) relevant
de textes différents. Par conséquent, il existe pour chaque entreprise neuf dispositifs
possibles. Selon la loi concernée, les textes d'exécution des conventions d'objectifs
divergent au niveau des périmètres systèmes, des périodes d'exemption, des bases de
justification, des systèmes d'objectifs, des procédures de surveillance et des services
compétents. Pour contenir cette bureaucratie, il faudrait remplacer les modalités
détaillées par des objectifs clairs. 
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion. Il se déclare disposé à procéder à des
simplifications. Il vise l'harmonisation de la mise en œuvre des modèles cantonaux pour
les grands consommateurs. Le Conseil national a suivi l'avis du Conseil fédéral, sans
discussion. 
La CEATE-CE propose à l'unanimité à son conseil d'adopter la motion. Celui-ci soutient
la position de la commission. Ainsi, le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que,
après 2020, les conditions régissant l’application des conventions d’objectifs soient
simplifiées et harmonisées dans le cadre de la législation sur le CO2 et sur l’énergie. 26

MOTION
DATUM: 15.03.2016
DIANE PORCELLANA
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Allgemeiner Umweltschutz

Au Conseil des Etats, une motion Iten (plr, ZG), traitant également de la mise en place
d'une réforme fiscale écologique, a été transmise à la Ceate qui devra l’étudier
pendant les travaux préparatoires à l'élaboration d'un contre-projet aux initiatives
populaires «initiative solaire» et «initiative énergie et environnement». La motion, qui
sera donc traitée ultérieurement, réclame le maintien du taux de la fiscalité, une
imposition plus lourde du pollueur, un allégement du facteur de production travail, des
dispositions particulières pour les branches exportatrices utilisant beaucoup d'énergie
et des délais suffisants pour que les entreprises puissent s'adapter. 27

MOTION
DATUM: 29.04.1998
LAURE DUPRAZ

Le Conseil fédéral a adopté la Stratégie pour le développement durable 2016-2019, en
vue de réaliser les objectifs de l'Agenda 2030. Le plan d'action s'articule en neuf
champs thématiques: consommation et production, santé, sécurité sociale, cohésion
sociale et égalité des sexes, sécurité sociale, système économique et financier,
ressources naturelles, énergie et climat, formation, recherche, innovation,
développement urbain, mobilité et infrastructures. La stratégie définit pour chaque
champ une vision à long terme à concrétiser à travers des objectifs à moyen terme. Les
mesures prévues sont à mettre en œuvre de 2016 à 2019. La Confédération soutiendra
les acteurs (les partenaires de l’économie, de la société civile et des milieux
scientifiques, les cantons et les communes) impliqués dans la mise en œuvre en leur
fournissant des instruments, en coordonnant des activités comme par exemple le
Forum du développement durable. Elle entend renforcer ses engagements durables au
niveau international, en collaborant à la réalisation d'objectifs comme le respect des
droits de l’homme, le soulagement des populations dans le besoin et l'élimination de la
pauvreté extrême. 28

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.01.2016
DIANE PORCELLANA

Klimapolitik

Ein in der Sommersession 2014 vom Nationalrat angenommenes Postulat der FDP-
Liberalen Fraktion veranlasst den Bundesrat zu prüfen, ob eine CO2-Abgabe auf
importiertem Strom erhoben werden kann, sofern dieser aus CO2-belasteter
Produktion stammt. Nachdem der Bundesrat das Anliegen befürwortet hatte - eine
solche Prüfung werde im Rahmen der zweiten Etappe der Energiestrategie 2015
möglich sein -, überwies es die grosse Kammer stillschweigend. 29

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
MARLÈNE GERBER

Mit seiner Botschaft zum Bundesbeschluss über einen Verfassungsartikel über Klima-
und Stromabgaben erfüllte der Bundesrat ein Postulat der FDP-Fraktion, in welchem
die Freisinnigen eine Prüfung der Frage forderten, ob auf CO2-intensivem und
importiertem Strom eine CO2-Abgabe erhoben werden kann. In seiner Botschaft
führte der Bundesrat aus, dass eine unterschiedliche Behandlung zwischen in- und
ausländischem Strom aus rechtlicher Sicht nicht zulässig sei. Umstritten sei hingegen
die Zulässigkeit einer differenzierten Behandlung nach Produktionsart, also
beispielsweise nach erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Stromquellen. Die
Regierung zeigte sich jedoch überzeugt, dass durch eine allfällige Differenzierung
entstehende Anreize nicht ausreichen würden, um erneuerbare Stromquellen im Inland
zu Lasten von nicht-erneuerbarem und im Ausland produzierten Strom zu fördern, da
Letzterer nach wie vor wesentlich günstiger wäre als inländischer Strom aus nicht-
erneuerbaren Energiequellen. 30

BERICHT
DATUM: 28.10.2015
MARLÈNE GERBER

Die Schaffung eines umfassenden energie- und klimapolitischen Lenkungssystems
verlangte die FDP-Fraktion mittels parlamentarischer Initiative. Ein ähnliches Vorhaben
hatte bereits der Bundesrat in einem zweiten Massnahmenpaket der Energiestrategie
ins Auge gefasst. Im Unterschied zum bundesrätlichen Entwurf will die FDP hingegen
nur eine CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffen und auf importiertem, aus CO2-
intensiver Produktion stammendem Strom erheben, während die Regierung eine
generelle Lenkungsabgabe auf verschiedene Stromquellen, darunter auch Atomstrom,
einführen will. Ferner fordert die parlamentarische Initiative eine vollständige
Rückerstattung der aus der Abgabe resultierenden Erträge an Haushalte und
Unternehmen. Damit wäre die zum Zeitpunkt der Behandlung der parlamentarischen
Initiative geltende Teilzweckbindung der CO2-Abgabe, welche die Finanzierung von
Förderprogrammen erlaubt, nicht mehr länger möglich. Die Mehrheit der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2015
MARLÈNE GERBER
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vorberatenden UREK-NR empfahl ihrem Rat, der Initiative keine Folge zu geben. Sie
befürworte eine Beratung über die Einführung eines solchen Lenkungssystems im
Rahmen der bundesrätlichen Vorlage und ziehe den aktuellen Vorschlag des
Bundesrats, wie er damals als Vernehmlassungsentwurf vorlag, der Vorlage der FDP-
Fraktion vor. Der Nationalrat folgte seiner Kommissionsmehrheit in der Wintersession
2015 mit 108 zu 80 Stimmen bei 2 Enthaltungen und gab dem Anliegen keine Folge. Über
die FDP-Fraktion hinaus fand der somit erledigte Vorschlag lediglich Zustimmung bei
einer Grossmehrheit der SVP-Vertreterinnen und -Vertreter. 31

Der Bundesrat beantragte im Rahmen des Berichts über die Motionen und Postulate
der gesetzgebenden Räte im Jahre 2016 die Abschreibung des Postulates der FDP-
Liberalen Fraktion für eine CO2-Abgabe auf importierten Strom, da sein Anliegen mit
der Botschaft zum Verfassungsartikel über ein Klima- und Energielenkungssystem
aufgenommen wurde. Der Nationalrat schrieb das Postulat daraufhin im Sommer 2017
diskussionslos ab. 32

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In ihrer Vernehmlassungsantwort lehnte die FDP den Energieabgabebeschluss (EAB),
der auf allen nichterneuerbaren Energien eine Abgabe von 0,6 Rp./kWh vorsieht,
rundweg ab. Dieser würde eine unannehmbare Subventionsmaschinerie in Gang setzen
und die Wirtschaft mit zusätzlichen Kosten von rund 1 Mia Fr. belasten. Für
diskussionswürdig hielt sie hingegen den von der Ständerats-Urek vorgeschlagenen
Verfassungsartikel, der ebenfalls eine Abgabe auf nichterneuerbaren Energien vorsieht,
dessen Erträge aber zur Entlastung der Wirtschaft von obligatorischen
Lohnnebenkosten eingesetzt werden sollen. Auf die Übergangsbestimmungen, die eine
auf mindestens 10 Jahre befristete Förderung erneuerbarer Energien und eine
rationelle Energienutzung verlangt, wollte sie aus denselben Gründen wie beim EAB
nicht eintreten. 33

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.10.1998
URS BEER

In einem Grundsatzpapier zur Zukunft der Energieversorgung unterstrich die SP die
Machbarkeit des Ausstiegs aus der Kernkraft in naher Zukunft. Bei der Vorstellung der
Studie betonten der federführende Autor, Nationalrat Rudolf Rechsteiner (BS), und SP-
Vize-Präsidentin Ursula Wyss (BE), die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke bis zum
Jahr 2024 sei machbar, wenn alternative Energien entsprechend gefördert und
Massnahmen für einen effizienteren Energieverbrauch getroffen würden. Angesichts
der bestehenden Risiken und des ungelösten Entsorgungsproblems sei der Ausstieg aus
der Atomkraft notwendig. Das Papier sieht Investitionen insbesondere im Bereich der
Energiegewinnung aus Wind, Biogas und Abfällen vor. Um die anfallenden Investitionen
tragbar zu machen, wird die so genannte Einspeisevergütung propagiert, die
Stromproduzenten einen bestimmten Tarif bei der Abschreibung ihrer Investitionen
zusichert. 34

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.04.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Linke und ökologische Parteien

Auch die GLP setzte für ihren Wahlkampf direktdemokratische Instrumente ein. Mit
ihrer Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“, die sie zum Wahlauftakt präsentierte,
schlägt die Partei vor, anstelle des Konsums von Lebensmitteln oder Kleidern den
Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie zu besteuern. Mit der Initiative wolle man auch
beweisen, dass die Partei initiativfähig sei, so Bäumle. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARC BÜHLMANN

1) Communiqué DFAE du 03.09.2015
2) AB NR, 2016, S. 1141 f.
3) Bericht BR
4) BO CE, 1998, p. 686 ss.; BO CE, 1998, p. 840; BO CN, 1998, p. 1119 ss.; BO CN, 1998, p. 1640; FF, 1998, III, p. 3165 ss.
5) BO CE, 2011, p. 125 ss.; BO CN, 2011, p. 1336 ss.; QJ et NZZ, 25.3.11
6) AB SR, 2017, S. 645f.
7) SGT, 15.12.99.
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